
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1931/7/3 3Ob585/31
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1931

Norm

EO §390 Abs3 IVE

EO §390 Abs3 V

EO §390 Abs3 VI

Rechtssatz

Die einstweilige Verfügung verliert trotz Erlages der von der ersten Instanz festgesetzten Sicherheit ihre Wirksamkeit,

wenn das Rekursgericht eine erhöhte Sicherheit fordert und anordnet, daß die einstweilige Verfügung erst nach Erlag

dieser erhöhten Sicherheit zu vollziehen ist.

Entscheidungstexte

3 Ob 585/31
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